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4.2 Landesweiter Dienst (LWD) 

Der LWD umfasst folgende Bereiche: 

- Kirchenleitung 
- Aus-, Fort- und Weiterbildung 
- Organisationsentwicklung 
- Expertise für kirchliche Fachthemen und Zielgruppen 
- Repräsentanz der Kirche nach außen 
- Fachbereiche, die die Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke - auch durch Personal-

einsatz - in ihrer Arbeit unterstützen. 

Der LWD wurde erstmalig 1998 (Synode in Memmingen) ab dem gehobenen Dienst (ab BAT 
Vb) nach der Handlungsfeld-Logik in die Landesstellenplanung aufgenommen, damals noch 
als „überparochialer Dienst“ bezeichnet. 

Bei der Landesstellenplanung 2010 wurden im LWD nur die Leitungsstellen bis zur 
Referentenebene erfasst. Dies bleibt auch bei der Landesstellenplanung 2020 erhalten. 

Im LWD wird die inhaltliche Arbeit nicht nur über die Stellen, die Teil der LStPl sind, 
gesteuert, sondern vor allem über das Budget der Abteilungen. Neue Stellen können nur 
errichtet werden, wenn ein entsprechendes Budget vorhanden ist. Bestehende Stellen 
müssen gestrichen oder gekürzt werden, wenn ein entsprechendes Budget nicht (mehr) 
vorhanden ist – oder die notwendigen Einsparungen müssen durch geringere Sachkosten 
oder Stellenkürzungen im Personalbereich erbracht werden, der nicht der LStPl unterliegt. 

Die beiden unterschiedlichen Systeme (KGD/DBD einerseits und LWD andererseits) werden 
deshalb im Rahmen der LStPl unterschiedlich gesteuert, einmal über eine reine 
Stellensystematik (KGD/DBD) und zum anderen über das Finanzbudget (LWD). Mit beiden 
Steuerungssystemen wird das gemeinsame Ziel einer finanziell gesicherten und den 
Rahmenbedingungen angepassten Stellenplanung erreicht und gleichzeitig die 
Unterschiedlichkeit der Steuerungslogik beachtet. 

Von der Finanzabteilung wurde eine exakte Berechnung des LWD basierend auf den 
Leistungsbereichen des Haushalts der ELKB erstellt (s. Anlagen 3 und 4 zum Beschluss LS 
Herbst 2019). 

Die Stellen des LWD, die der LStPl unterliegen, wurden innerhalb dieses Gesamtbudgets als 
ein auf das Personal bezogenes Budget (in €) dargestellt. Dieses Budget wird insgesamt um 
10 % gekürzt. Die inhaltliche Umsetzung der Kürzung im Sinne des PuK-Prozesses liegt bei 
den Abteilungen des Landeskirchenamts (Beschluss LS Herbst 2019). Die entsprechenden 
Konzepte und Kriterien sind unter synodaler Beteiligung zu erarbeiten und der Synode 
vorzulegen. Die zu erzielende Kürzung kann durch die Abteilungen also entweder über einen 
Abbau von Stellen der Landesstellenplanung, oder über Einsparungen bei den Sachkosten 
bzw. bei den Stellen, die nicht zur LStPl gehören, erzielt werden. 

Zur Berechnung werden die Brutto-Personalkosten für die jeweilige Stelle (gemäß 
Bewertung der Stelle) zu Grunde gelegt. Es errechnen sich im LWD Personalkosten in Höhe 
von 29.035.842 € auf Grundlage des Haushalts 2015 (Beginn der Vorsteuerung). Diese 
Berechnung erfordert eine Einsparung in Höhe von 2.903.584 € (= 10 %). Dies entspricht 
dem Budget von 31,49 Stellen entsprechend den Durchschnittspersonalkosten der Stellen 
der Landesstellenplanung im LWD. 

 



Seite 23 von 29  Beschluss der Landessynode zur Landesstellenplanung 2020 

Die aktuelle Berechnung der Finanzabteilung auf Grundlage des Haushalts 2021 ergibt 
allerdings de facto eine Einsparung im Budget des LWD im Vergleich zu 2015 in Höhe von 
3.678.887 €. Dies entspricht dem Budget von 39,90 Stellen entsprechend den 
Durchschnittspersonalkosten der Stellen der Landesstellenplanung im LWD. 

Die Stellen im LWD und ihre Veränderungen sind in der Anlage 1 dargestellt.  
 
 

4.3 Dienst in Dekanatsbezirken - Religionsunterricht (DBD RU) (Beschluss LS Herbst 2020) 

Zum Stellenrahmen im Bereich DBD RU gehören nachfolgende Stellen.  

Die Verteilung erfolgt über die Fachabteilung im Landeskirchenamt. 

 

 

Religionsunterricht 

Stellenrahmen für t-Stellen: 

- Pfarrer/in im Schuldienst (Abstellungsvertrag) 

- Sondereinsätze RU 

- RU-Mehrarbeit 

Stellenrahmen für tp-Stellen: 

- Religionspädagoge/in im Religionsunterricht 

 

Schulreferent/innen 

- Theologische Stellen 

- Religionspädagogische Stellen (bzw. Anteile Sekretariat) 

 

Allgemeinpädagogische Einsätze (APE) 

- Religionspädagogische Stellen 

 

 

 

195,00 

12,00 

7,00 

 

620,00 

 

 

15,50 

15,00 

 

 

12,00 

Summe 876,50 
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4.4 Weitere Stellen (Beschluss LS Herbst 2020) 

Diese Stellen können in allen Bereichen der kirchlichen Arbeit verwendet werden. Sie 
werden durch das Budget von der zuständigen Fachabteilung im Landeskirchenamt 
finanziert und gesteuert: 

 

Stellen für Dienstleistungen/besondere Einsätze 
Diese Stellen sind gedacht für Überbrückungen in Problemlagen und zur 
Unterstützung der Dekanate/Gemeinden/Einrichtungen bei besonderen 
Herausforderungen. 
 

Für die Berufsgruppen werden für diese Einsätze ca. 1,5 % der 
„Berufsgruppen-Köpfe“ eingeplant: 

- Stellen für Pfarrer/-innen 

- Stellen für Religionspädagogen/-innen 

- Stellen für Diakone/-innen 

- Stellen für Kirchenmusiker/-innen 

- Stellen für Sozialpädagogen/-innen und Absolventen/-innen bibl.-
 theol. Ausbildungsstätten 

 
Stellen für Pfarrerinnen vor und im Mutterschutz 
Für andere Berufsgruppen werden diese bei Bedarf eingerichtet 
 
Stellen für Pfarrerinnen im Mutterschutz - Abbruch Elternzeit 
Für andere Berufsgruppen werden diese bei Bedarf eingerichtet 
 
Theologische Stellen für Fremdfinanzierte Einsätze 
(zzgl. 15 VZÄ fremdfinanziert)  
Diese Stellen sind gedacht, um besonderen Herausforderungen im Raum, 
z.B. durch Kooperationen und Vernetzung, gemeinsam zu begegnen. Ein 
berufsgruppenübergreifender Einsatz ist möglich. Die Refinanzierung von 
50 % der Personalkosten ist Voraussetzung. Antragstellung erfolgt auf  
dem Dienstweg. 
 
Theologische Stellen für Projekte der ELKB 
Diese Stellen sind gedacht, um besonderen Herausforderungen zu 
begegnen, um zukunftsweisende Modelle zu entwickeln und um 
Maßnahmen der Entwicklung von Regionen zu unterstützen. Ein 
berufsgruppenübergreifender Einsatz ist möglich. 
Die Stellen werden vom Landeskirchenrat im Einvernehmen mit dem  
Landessynodalausschuss beschlossen.  
Freie Stellenkapazitäten werden im KABl veröffentlicht. 
 
Anteilfinanzierte theologisch-pädagogische Stellen 

 

 
 
 
 
 

 
 

35,00 

14,00 

10,00 

2,00 

1,00 
 

 
2,00 

 
 

2,00 
 
 

15,00 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00 

Summe 88,00 
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5. Regeln zur Umsetzung 
 
 
Der Dekanatsausschuss beschließt im Benehmen mit den betroffenen Kirchengemeinden 
über die Umsetzung der Landesstellenplanung für ihren Bereich (§ 26 Abs. 3 Buchst. b DBO); 
die Dekanatssynode ist darüber zu informieren. Näheres wird durch Verordnung geregelt. 

Das Verfahren zur Umsetzung der Landesstellenplanung in den Dekanatsbezirken ist in der 
„Verordnung über Maßnahmen zur Umsetzung der Landesstellenplanung im Bereich der 
(Pro)Dekanatsbezirke“ (Landesstellenplanungsverordnung - LStPlV) geregelt (RS 312). 

Der Dekanatsausschuss ist frei, die im Rahmenkontingent zur Verfügung stehenden Stellen 
(außer der Leitungskapazität) im Raum zu verteilen.  

Auf 20 % der Stellen können berufsgruppenübergreifende Einsätze mit den kirchlichen 
Berufsgruppen (Pfarrer/-innen, Religionspädagogen/-innen, Diakone/-innen, 
Sozialpädagogen/-innen, Absolventen/-innen bibl.-theol. Ausbildungsstätten, Kirchen-
musiker/-innen) erfolgen. Bei anderen Berufsgruppen ist ein konkreter Antrag auf dem 
Dienstweg nötig. 

Bei der Verteilung des Stellenkontingents sollen in der Regel 0,5- und 1,0-Stellen gebildet 
werden. 

In Dekanatsbezirken mit Prodekanatsbezirken ist ein Konzept für die Verteilung auf der 
gesamten Dekanatsebene zu erstellen. 

Im Rahmen der Festsetzungsentscheidung soll von allen Dekanatsbezirken für die 
Arbeitsbereiche Altenheimseelsorge, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Kirchenmusik, 
Öffentlichkeitsarbeit und Diakonie ein Konzept erstellt werden. Von allen betroffenen 
Dekanatsbezirken soll auch für die Arbeitsbereiche Krankenhausseelsorge, Tourismus- und 
Hochschul- und Studierendenarbeit ebenfalls ein Konzept erstellt werden. 

Der Inhalt der Konzeption für den Dienst im Dekanatsbezirk ist nicht Gegenstand der 
Genehmigung im Rahmen der Festsetzungsentscheidung durch das Landeskirchenamt 
gemäß §3 LStPlV. 

Zur Konzeptentwicklung wurde den Dekanatsbezirken eine Handreichung mit „Impulsen zur 
Konzeptbildung“ zur Verfügung gestellt. 

Sie dient den Fachabteilungen als Erläuterung für die von den Dekanatsbezirken 
getroffenen Entscheidungen bei der Verteilung des zugewiesenen Stellenkontingents bzw. 
als Grundlage für die Beratung bei der Umsetzung der Landesstellenplanung. 

Der Verteilungsbeschluss eines Dekanatsbezirks zur Verteilung des jeweiligen 
Rahmenkontingentes wird vom Referat F 1.1 - Stellenplanung, Stellenverwaltung im 
Landeskirchenamt geprüft und festgesetzt. Die Konzeptionen werden den zuständigen 
Fachabteilungen zur Kenntnis gegeben. 

  



Seite 26 von 29  Beschluss der Landessynode zur Landesstellenplanung 2020 

6. Stufen der Umsetzung 
 
 

6.1 KGD und DBD 

Die Umsetzung der Landesstellenplanung 2020 erfolgt für die Bereiche Dienst in 
Kirchengemeinden und Dienst in Dekanatsbezirken grundsätzlich bis zum 30.06.2024.  
 
Eine Ausschreibung bzw. Besetzung neu geschaffener Stellen ist nur möglich, wenn die 
Gesamtzahl der besetzten kw-Stellen im jeweiligen (Pro-) Dekanatsbezirk sich im gleichen 
Umfang reduziert hat. Ein Antrag auf Ausschreibungsverzicht und Besetzung einer neuen 
Stelle mit einer auf einer kw-Stelle eingesetzten Person im selben (Pro-) DB ist möglich. 
 
Sind nach dem 30.06.2024 die Reduktionsaufträge nicht vollständig erbracht worden, wird 
das Wiederbesetzungsverfahren künftig freiwerdender Stellen im Dekanatsbezirk nicht 
eröffnet. 
 
Von dieser Regelung sind ausgenommen: 

- Pfarrstellen mit Dekansfunktion 

- Stellen, die wegen eines anhängigen Gerichts- oder Schlichtungsverfahrens noch 
besetzt sind. 

- Zu reduzierende Stellen, deren Stelleninhaber/innen vor dem 01.01.2026 in den 
Ruhestand gehen bzw. die Freistellungsphase der Altersteilzeit beginnen, schlagen bei 
der Überschreitung des Kontingentes nicht zu Buche.  

- Wenn eine Überschreitung des Rahmenkontingentes aus Gründen vorliegt, die der 
Dekanatsbezirk nicht zu vertreten hat (z.B. wenn ein Verfahren nach § 79 PfDG.EKD 
gegen den Stelleninhaber/die Stelleninhaberin einer kw-Stelle eröffnet wurde), wird bis 
zu einer Entscheidung die Besetzung nicht auf das Kontingent des Dekanatsbezirkes 
angerechnet.  

Im Einzelfall kann außerdem eine Ausnahmeregelung getroffen werden, wenn gewährleistet 
ist, dass durch die Wiederbesetzung einer Stelle das festgesetzte Rahmenkontingent bei der 
Ist-Besetzung der theologischen und theologisch-pädagogischen Stellen sowie der Stellen 
für Kirchenmusik nicht überschritten wird. Dazu ist ein Antrag des Dekanatsausschusses mit 
einem entsprechenden Nachweis erforderlich.  
Die Genehmigung zur Wiederbesetzung der Stelle erteilt das zuständige Fachreferat F 1.1 
für die theologischen Stellen, F 3.2 für die theologisch-pädagogischen Stellen und C 1.2 für 
die Stellen für Kirchenmusik nach Zustimmung der jeweiligen Oberkirchenräte/-innen in 
den Kirchenkreisen. 
 
Es wird weiterhin von einer Vakanzzeit bei Stellenwechsel von durchschnittlich einem 
halben Jahr ausgegangen (sogenannte Rotationsvakanz im Umfang von 3,5 %). 
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6.2 LWD 

Bis spätestens 30.06.2024 werden die Stellen Jugendkirchen, Erwachsenenbildung, 
Fundraising und Stv. Sprecher/in der Pfarrerkommission in den LWD integriert. 
 
Die notwendigen Finanz- und Stellenumwidmungen in diesen Bereichen werden nach 
Klärung des Übergabezeitpunkts bei der Haushaltsanmeldung 2022 ff. durch die zu-
ständigen Fachreferate im Landeskirchenamt angemeldet.  
 
 

6.3 Ausschreibung von Stellen 

Bis zur Vorlage des Verteilungsbeschlusses durch den Dekanatsausschuss wird für 
Dekanatsbezirke, die eine Stellenreduktion zu erbringen haben, durch das Landeskirchenamt 
geprüft, ob das Stellenbesetzungsverfahren eröffnet werden kann. 
 
 

6.4 Information der Landessynode 

Der Landessynode wird regelmäßig ein Bericht zum Stand der Umsetzung der 
Landesstellenplanung vorgelegt. 
 
 

7. Reduktion von Stellen 
 
 

7.1 Wegfall von Stellen in den Gemeinden und Dekanatsbezirken 

Der Landessynode wird nach Abschluss der Umsetzung dieser LStPl (30.06.2024) eine 
Auflistung aller wegfallenden theologischen, theologisch-pädagogischen und 
Kirchenmusiker-Stellen (kw-Stellen) zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
 

7.2 Wegfall von Stellen im LWD 

Künftig wegfallende Stellen der LStPl im LWD werden gesperrt und bei der nächsten LStPl 
durch Beschluss der Landessynode beendet. 
 
 

8. Personalbezogene Umsetzungsmaßnahmen 
 
 

8.1 Personalgespräche  

Nach der Festsetzung des Stellenplanes für den jeweiligen Dekanatsbezirk, sind 
Personalgespräche über die beruflichen Konsequenzen durch den Dekan, die Dekanin mit 
den Mitarbeitenden zu führen, deren Stellen von Reduktionen betroffen sind. 
 
Das Ergebnis des jeweiligen Gesprächs wird in einer verbindlichen und von den 
Gesprächsteilnehmern unterzeichneten Vereinbarung festgelegt und von den jeweiligen 
Vorgesetzten dem Landeskirchenamt auf dem Dienstweg mitgeteilt. 
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8.2 Möglichkeiten der Versetzung 

Im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
Die bestehenden dienstrechtlichen Möglichkeiten (Pfarrergesetz, Diakonengesetz, 
Diakoninnengesetz, Kirchenbeamtengesetz, Religionspädagogen- und Religions-
pädagoginnengesetz) zur Versetzung von Mitarbeitenden im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis können bei der Umsetzung der Landesstellenplanung 2020 Anwendung 
finden. 
 
 
Im Privatrechtlichen Dienstverhältnis 
Soweit Mitarbeitende auf Stellen nach der Landesstellenplanung 2020 im privatrechtlichen 
Dienstverhältnis auf der Ebene der Dekanatsbezirke bzw. Kirchengemeinden angestellt sind, 
sind deren Anstellungskörperschaften für den Vollzug der Landesstellenplanung 2020 
verantwortlich. Das Landeskirchenamt wird dabei beratend mitwirken. 
 
 

8.3 Befristete Sonderbedarfsstellen 

Die Summe aller möglichen Sonderbedarfsstellen ergibt sich aus der Differenz des Ist-Stands 
der tatsächlich besetzten Stellen zu den Soll-Stellen der LStPl 2020, zuzüglich 3,5 % der 
Soll-Stellen. Die befristeten Sonderbedarfsstellen werden erstmals zum Stichtag 01.07.2021 
und dann jeweils zum 01.01. jeden Jahres (bis 2025) neu berechnet.  
 

1. Ein Teil der Sonderbedarfsstellen findet für die Dekanatsbezirke Verwendung, bei denen 
sich ein Stellenverlust von über 15 % (im Umfang von mindestens einer 0,5 Stelle) im 
Vergleich zur LStPl 2010 ergibt. *) s.u. 
Dabei wird pro Dekanatsbezirk der vorhandene Ist-Stand der besetzten kw-Stellen, der 
mehr als 15 % der Stellenverluste ausmacht, bei der Berechnung der einem 
Dekanatsbezirk zustehenden Sonderbedarfsstellen abgezogen. Der Antrag eines 
Dekanatsbezirks auf Zurverfügungstellung von Sonderbedarfsstellen kann frühestens 
nach dem Fassen des dekanatlichen Verteilungsbeschlusses gestellt werden. 
 
*) Bei der Berechnung der Kürzung LStPl 2020 zu 2010 werden die t- und tp-Stellen „Bildungszentren“ bei 
der LStPl 2010 herausgenommen, d.h., nicht als Verlust gerechnet, da diese nun dem LWD zugeordnet und 
von der Fachabteilung verteilt werden. (Betrifft nur die Dekanatsbezirke Augsburg, Bayreuth-Bad Berneck, 
Erlangen, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg).  

 
2. Jeder Dekanatsbezirk mit einer Vakanzquote von mindestens 5 % aller Stellen der LStPl 

2020 kann unabhängig von Nr. 1. die Zuerkennung von befristeten Sonderbedarfsstellen 
beantragen. Ein solcher Antrag kann frühestens nach dem Fassen des dekanatlichen 
Verteilungsbeschlusses gestellt werden und setzt voraus, dass die befristete 
Stellenerrichtung der Umsetzung dieser Landesstellenplanung dient. Der vorhandene Ist-
Stand der besetzten kw-Stellen wird bei der Berechnung der Vakanzquote im jeweiligen 
Dekanatsbezirk angerechnet. 

 
3. Auf die den Dekanatsbezirken zuerkannten Sonderbedarfsstellen können sich sowohl 

Mitarbeitende, die auf einer planmäßigen Stelle der LStPl 2020 eingesetzt sind, als auch 
Mitarbeitende, die auf einer künftig wegfallenden Stelle (kw-Stelle) eingesetzt sind, 
bewerben. Mit Ablauf des 31.12.2025 entfallen alle Sonderbedarfsstellen ersatzlos.“ 

 



Seite 29 von 29  Beschluss der Landessynode zur Landesstellenplanung 2020 

8.4 Vakanzvergütung 

Im Falle von überlangen Vakanzzeiten soll, um die hierdurch entstehenden 
Belastungssituationen abmildern zu können, durch den Erlass einer Bekanntmachung ab 
dem 1. Januar 2022 die Möglichkeit der Gewährung einer Vakanzvergütung geschaffen 
werden; diese Regelung soll einer vierjährigen Erprobung unterliegen inkl. abschließender 
Evaluation. Die hierdurch entstehende Haushaltsmehrbelastung wird auf 750.000 bis  
1,0 Mio. Euro pro Jahr geschätzt.  
 

 

8.5 Erprobungsgesetz und Erprobungsregelungen im Rahmen der LStPl 2020 

Die Umsetzung der LStPl 2020 wird flankiert durch ein Erprobungsgesetz und 
Erprobungsregelungen, die für die Dauer von 5 Jahren in Kraft sein werden und einer 
Evaluation unterzogen werden. 
 
 

9. Beratung bei der Umsetzung 
 
 

Für die Beratung zur Umsetzung der Landesstellenplanung und zur Erarbeitung von 
Entwicklungsperspektiven und Konzeptionen in den Dekanatsbezirken sind 2,5 Stellen bei 
der Gemeindeakademie Rummelsberg und 2,0 Stellen im Amt für Jugendarbeit sowie 2,0 
Stellen für Komplementärberatung (Abteilung E und F im Landeskirchenamt) für den 
Zeitraum der Umsetzung der LStPl 2020 geschaffen worden. Gleichermaßen kann der LWD 
das Beratungsangebot in Anspruch nehmen. 
 
 

10. Inkrafttreten 
 
 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.  
Der Beschluss der Landessynode vom 24. März 2010, zuletzt geändert mit Beschluss der 
Landessynode vom 29. November 2012 zur Landesstellenplanung 2010 und Beschluss des 
Landessynodalausschusses vom 14. Februar 2020 zur Änderung der Zusammensetzung der 
Rahmenkontingente im Dienst in Kirchengemeinden und Dienst in Dekanatsbezirken (LStPl 
2010) tritt mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft. 


